
bauern G. Auch dieser war bestrebt, die Bauern vom 
Anschluß an die Landwirtschaftlichen Produktionsge
nossenschaften abzuhalten. Er erklärte dazu, daß sie 
lieber allein bleiben sollten, da sie dann frei wären, 
sonst aber verhungern könnten.

Ihre feindliche Einstellung zur fortschrittlichen Ent
wicklung in Z. tarnten sie mit der Erklärung, daß die 
Leitung der bestehenden Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaft unfähig sei. Da der Angeklagte B. 
wußte, daß ihm als ehemaligem Gutsverwalter nicht 
die Leitung einer Landwirtschaftlichen Produktionsge
nossenschaft anvertraut werden würde, war Gl. als Vor
sitzender der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft, die die Angeklagten zur Hemmung des Fort
schritts gründen wollten, vorgesehen. Darüber hinaus 
war beabsichtigt, daß die Mitglieder der bestehenden 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft ge
zwungen werden sollten, sich der neuen anzuschließen.

Obwohl der Angeklagte Eduard E. einer Landarbei
terfamilie entstammt und die Ausbeutung durch die 
ehemaligen Gutsbesitzer am eigenen Leibe verspürt 
hatte, stand er völlig unter dem Einfluß des B. Er be
einflußte seinen Neffen Erwin E. dahingehend, nicht 
der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft bei
zutreten. Er wolle nicht Knecht auf seinem eigenen 
Hofe sein. Im übrigen sagte er seinem Neffen, er solle 
lieber nicht eintreten, sonst könne er eines Tages ver
prügelt werden, und mit ihrer Freundschaft sei es dann 
auch aus. Der Angeklagte Eduard E. kam auch oft mit 
T. zusammen. Beide bestärkten sich gegenseitig in ihrer 
feindlichen Einstellung gegenüber der Landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaft. Eduard E. verbreitete 
auch als ständiger Riashörer dessen Hetzsendungen 
unter den Angeklagten einschließlich T. und Gl.

Ihre Zusammenkünfte hielten sie bei B. ab. Dabei 
wurde beraten, wie sie sich gegenüber der Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaft zu verhalten 
hätten. Unter anderem betonte B. in seinen Reden, daß 
er und G. auf einen neuen Krieg hofften, der die „Be
freiung“ durch die Amerikaner bringen und die alten, 
kapitalistischen Zustände auf dem Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik wiederherstellen würde. Man 
müsse nur bis dahin ausharren, dann würde es besser 
werden. G. und B. erklärten auch gegenüber anderen, 
daß alle Maßnahmen unserer Regierung von „Rußland“ 
diktiert seien.

B. und G. verhöhnten Silvester 1952 Gl. wegen 
seiner Bemühungen, seine Wirtschaft vorwärts zu brin
gen. Sie bezeichneten ihn deshalb als dumm. Als Gl. 
darauf hinwies, daß er schon etwas geschaffen habe, 
äußerte G.: „Das bißchen, was du hast; nimm ein 
Streichholz und dann ist es weg und dann haust du 
ab“. B. meinte dazu: „Was ist denn schon los mit 
deinem kleinen Blumentopf“.

Am 12. Januar 1953 kehrten die Angeklagten sowie 
Gl. und T. in der Gastwirtschaft in G. ein, tranken 
dort einige Glas Bier und Schnäpse, die zum größten 
Teil von B. • und G. bezahlt wurden, und unterhielten 
sich über die Landwirtschaftliche Produktionsgenossen
schaft und deren ebenfalls in der Gaststube anwesende 
Mitglieder M., F., Mo. und K. Dabei sagte Eduard E. 
zu den anderen: „Der F. guckt immer so dämlich zu 
uns herüber, der müßte mal ordentlich den Arsch voll 
bekommen“. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung 
von B. und G. Als die Genossenschaftsbauern das Lokal 
verlassen hatten, gingen auch T., Gl. und die Ange
klagten. An der Bürgermeisterei in B. holten sie mit 
ihrem Schlitten, den Gl. führte, die Genossenschafts
bauern ein. Eduard E. forderte Gl. auf, die „Genossen
schaftsbanausen“ über den Haufen zu fahren. Gl. bog 
auch von der Straße ab und fuhr hart an das Pferde
fuhrwerk der Genossenschaftsbauern heran, um diese 
zu provozieren. Nur durch die Besonnenheit der Zeugen 
M. und K. wurde ein Zusammenstoß vermieden. Wäh
rend T., Gl., B. und die beiden E. in eine etwa 200 m 
weiter entfernte Gastwirtschaft einkehrten, fuhren die 
Genossenschaftsbauern mit ihrem Fuhrwerk nach Z. 
Der Aufenthalt der Vorerwähnten in der Gaststätte 
war jedoch nur von kurzer Dauer. Am Ausgang von 
B. holten sie die Genossenschaftsbauern wieder ein. 
Wieder wurden sie, diesmal insbesondere von B. und 
Eduard E., provoziert. Es wurde gerufen: „Seht doch, 
da fahren sie, die kleinen Leute“. Nachdem der Schlit
ten auf dem Hof von Gl. ausgespannt worden war und

B., T. und die beiden E’s. zu Fuß weitergingen, trafen 
sie wieder auf das Fuhrwerk der Genossenschafts
bauern. Diesmal gingen sie zu tätlichen Provokationen 
über, wobei T. ein Messer benutzte und den Zeugen 
M. damit verletzte. Als sich die Zeugen F. und M. vor 
den Angriffen in der Wohnung des F. in Sicherheit 
gebracht hatten, verlangten T., Eduard und Erwin E. 
und der wieder dazugekommene Gl. unter viel Lärm 
von F. die Herausgabe des M., um ihn verprügeln zu 
können. Erwin E. hatte sich mit einem Knüppel be
waffnet und T. hatte ein offenes Taschenmesser in der 
Hand. Obwohl F. gedroht wurde, daß er selber dran 
käme, wenn er M. nicht herausgäbe, lehnte er konse
quent die Forderung ab. Es gelang ihm schließlich, die 
Angreifer zum Verlassen seines Hofes zu bewegen.

Auf Grund dieser Feststellungen sind die Angeklag
ten verurteilt worden. Gegen dieses Urteil haben die 
Angeklagten G., B., Eduard und Erwin E. in vollem 
Umfang Berufungen eingelegt, die durch Beschluß des 
la-S traf senates des Obersten Gerichts vom 15. Mai 1953 
als offensichtlich unbegründet verworfen worden sind.

Gegen diesen Beschluß richtet sich der Kassations
antrag des Generalstaatsanwalts der Deutschen Demo
kratischen Republik, der sich hinsichtlich der Persön
lichkeitsschilderung, des Sachverhaltes und dessen 
rechtlicher Beurteilung auf das dem Beschluß zugrunde 
liegende Urteil bezieht und die Kassation des Beschlus
ses nur insoweit begehrt, als der la-Strafsenat des 
Obersten Gerichts auch den mit den Berufungen ange
fochtenen Strafausspruch des Bezirksgerichts für richtig 
gehalten hat. Der la-Strafsenat habe sich in seinem 
Beschluß der im Urteil dargelegten Auffassung des Be
zirksgerichts angeschlossen, ohne zu erkennen, daß bei 
Berücksichtigung solcher Umstände, die für die Ange
klagten sprechen, die Strafzumessung gröblich un
richtig sei.

Für den Angeklagten G. wird im schriftlichen Kassa
tionsantrag dazu ausgeführt, daß er ständig sein Ab
lieferungssoll erfüllt und übererfüllt habe, zahlreiche 
Selbstverpflichtungen eingegangen sei, die er auch reali
siert habe, als erster sowjetische Arbeitsmethoden an
gewandt habe und damit anderen Landwirten bei
spielhaft vorangegangen sei. Er habe gehofft, als 
Meisterbauer ausgezeichnet zu werden, und sei erst 
dann, als sich die Hoffnung nicht erfüllte, darüber ver
ärgert gewesen. Es habe sich auch nicht ergeben, daß 
er zu der Schlägerei andere aufgefordert habe.

Für den Angeklagten B. wird der schriftliche Kassa
tionsantrag damit begründet, daß die gegen ihn er
kannte Zuchthausstrafe trotz seiner schweren Belastung 
im Verhältnis zu anderen nach Art. 6 der Verfassung 
der Deutschen Demokratischen Republik Verurteilten 
weit überhöht sei.

Die gegen die Angeklagten Eduard und Erwin E. 
ausgesprochenen Strafen werden deshalb als gröblich 
unrichtig angesehen, weil nicht berücksichtigt worden 
sei, daß es sich bei diesen Angeklagten um ideologisch 
zurückgebliebene Bauern handele, die bis 1945 bzw. 
1949 Landarbeiter gewesen seien und unter dem schäd
lichen Einfluß des Angeklagten B. gestanden hätten. 
Im übrigen seien sie nicht zu der die Gründung einer 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft vor
bereitenden Versammlung eingeladen worden, so daß 
sie über die Ziele der Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaft lediglich durch andere erfahren hätten.

Bei der Überprüfung der Sache war auf Grund der 
Beschränkung des Kassationsantrages auf den Straf
ausspruch von den im angefochtenen Urteil festge
stellten Tatsachen auszugehen.

Danach sind die Angeklagten G. und B. Feinde un
serer demokratischen Ordnung, die sich als langjährige 
Mitglieder der Nazipartei und Funktionäre des faschisti
schen Systems nicht mit den fortschrittlichen Errungen
schaften unserer Gesellschaftsordnung abfinden konnten. 
Obwohl sie auf Grund ihrer politischen Vergangenheit 
alle Ursache gehabt hätten, sich gegenüber unserem 
Staat loyal zu verhalten, versuchten sie mit den ihnen 
zu Gebote stehenden Mitteln die im Interesse der ver
triebenen Junker und Großgrundbesitzer liegenden 
kapitalistischen Verhältnisse auf dem Lande wieder
herzustellen, was nach der von ihnen verbreiteten Mei
nung nur durch die „Befreiung“ durch die Amerikaner 
und einen neuen Krieg geschehen könne. Sie waren die
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